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§ 48 HG - Einschreibung

(1) Eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber wird für einen oder mehrere Studiengänge
eingeschrieben, wenn sie oder er die hierfür erforderliche Qualifikation und die sonstigen
Zugangsvoraussetzungen nachweist und kein Einschreibungshindernis vorliegt. Die Einschreibung
wird in der Einschreibungsordnung geregelt. Darin trifft die Hochschule auch Bestimmungen über Art,
Umfang und Behandlung der zu erhebenden und zu verarbeitenden personenbezogenen Daten, die
zur Erfüllung ihrer Aufgaben und insbesondere für einen mit maschinellen Verfahren und Datenträgern
unterstützten Studierendenausweis erforderlich sind; sie unterrichtet die Studierenden über die
Einsatzmöglichkeiten des Studierendenausweises.

(2) Eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber kann für mehrere Studiengänge, für die eine
Zulassungsbeschränkung mit Auswahlverfahren besteht, durch das Studienbewerberinnen und
Studienbewerber vom Erststudium ausgeschlossen werden, nur eingeschrieben werden, wenn dies
wegen einer für den berufsqualifizierenden Abschluss vorgeschriebenen Studiengangkombination
erforderlich ist.

(3) Ist der von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber gewählte Studiengang oder sind die
gewählten Studiengänge mehreren Fachbereichen zugeordnet, so hat die Studienbewerberin oder der
Studienbewerber bei der Einschreibung den Fachbereich zu wählen, dem sie oder er angehören will.
Wird zwischen Hochschulen ein gemeinsamer Studiengang im Sinne des § 77 Abs. 1 Satz 3
vereinbart, so werden die Studienbewerberinnen und Studienbewerber entsprechend der
Vereinbarung nach § 77 Abs. 1 Satz 3 eingeschrieben.

(4) Die Einschreibung kann befristet werden, wenn der gewählte Studiengang an der Hochschule nur
teilweise angeboten wird. Entsprechendes gilt, wenn der gewählte Studiengang
Zulassungsbeschränkungen unterliegt und für einen Teil dieses Studiengangs eine höhere
Ausbildungskapazität als für einen späteren Teil besteht.

(5) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der nach Ablauf eines Semesters das Studium in
demselben Studiengang fortsetzen will, hat sich innerhalb der vorgeschriebenen Fristen bei der
Hochschule zurückzumelden. Auf Antrag können Studierende aus wichtigem Grund vom Studium
beurlaubt werden; die Einschreibungsordnung kann das Nähere regeln. Beurlaubte Studierende sind
an der Hochschule, an der sie eingeschrieben oder als Zweithörerin oder Zweithörer im Sinne des §
52 Abs. 2 zugelassen sind, nicht berechtigt, Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen,
Teilnahmevoraussetzungen im Sinne des § 64 Abs. 2 Nr. 2 oder Leistungspunkte zu erwerben oder
Prüfungen abzulegen. Satz 3 gilt nicht für die Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen und für
Teilnahmevoraussetzungen, die Folge eines Auslands- oder Praxissemesters selbst sind, für das
beurlaubt worden ist. Satz 3 gilt auch nicht, wenn die Beurlaubung aufgrund der Pflege und Erziehung
von Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsförderungsgesetz sowie aufgrund der
Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen
Lebenspartners oder eines in gerader Linie Verwandten oder im ersten Grad Verschwägerten erfolgt.

(6) Schülerinnen oder Schüler, die nach dem einvernehmlichen Urteil von Schule und Hochschule
besondere Begabungen aufweisen, können im Einzelfall als Jungstudierende außerhalb der
Einschreibungsordnung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen zugelassen werden. Ihre Studien- und
Prüfungsleistungen werden auf Antrag bei einem späteren Studium angerechnet.

(7) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Vorbereitung nach § 66 Abs. 5 können während
ihrer Teilnahme an der Vorbereitung und der Prüfung nach Maßgabe der Einschreibungsordnung als
Studierende eingeschrieben werden; sie nehmen an Wahlen nicht teil.



§ 49 HG - Qualifikation und sonstige Zugangsvoraussetzungen

(1) Die Qualifikation für ein Hochschulstudium wird in der Regel durch den erfolgreichen Abschluss
einer auf das Studium vorbereitenden Schulbildung oder eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung
erworben. Zur Verbesserung des Studienerfolgs und des Übergangs zwischen Schule und
Hochschule kann die Hochschule in der Einschreibungsordnung bestimmen, dass
Studienbewerberinnen und -bewerber vor der Einschreibung an einem Testverfahren teilnehmen
müssen, in dem ihre Eignung für den gewählten Studiengang getestet wird.

(2) Zugang zum Studium an Universitäten hat, wer die allgemeine Hochschulreife oder die
fachgebundene Hochschulreife nachweist. Die allgemeine Hochschulreife berechtigt uneingeschränkt
zum Studium, die fachgebundene Hochschulreife nur zum Studium der im Zeugnis ausgewiesenen
Studiengänge.

(3) Zugang zum Studium an Fachhochschulen hat auch, wer die Fachhochschulreife nachweist.

(4) Das Ministerium für Schule und Weiterbildung regelt im Einvernehmen mit dem Ministerium durch
Rechtsverordnung die Feststellung der Gleichwertigkeit von Vorbildungsnachweisen nach den
Absätzen 1 bis 3 sowie für Vorbildungsnachweise, die außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes erworben werden.

(5) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass neben der Qualifikation nach den Absätzen 1 bis
4 eine studiengangbezogene besondere Vorbildung, künstlerische oder sonstige Eignung oder
praktische Tätigkeit nachzuweisen ist.

(6) Zugang zu einem Hochschulstudium hat auch, wer sich in der beruflichen Bildung qualifiziert hat;
die Voraussetzungen hierfür regelt das Ministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Schule
und Weiterbildung durch Rechtsverordnung.

(7) Zugang zu einem Studiengang, der mit einem Mastergrad abgeschlossen wird, hat, wer einen
ersten berufsqualifizierenden Abschluss nachweist, auf dem der Masterstudiengang aufbaut.
Abschlüsse von akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien sind
Bachelorabschlüssen von Hochschulen gleichgestellt. Die Prüfungsordnungen können bestimmen,
dass für einen Studiengang nach Satz 1 ein vorangegangener qualifizierter Abschluss nachzuweisen
ist. In Ausnahmefällen kann die Hochschule zulassen, dass das Studium bereits vor dem Erwerb der
Zugangsvoraussetzungen nach den Sätzen 1 bis 3 aufgenommen wird, wenn diese
Zugangsvoraussetzungen spätestens innerhalb eines Jahres nach Aufnahme des Studiums
nachgewiesen werden.

(8) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für einen fremdsprachigen Studiengang die
entsprechende Sprachkenntnis nachzuweisen ist; in einem Studiengang, der zu einem ersten
berufsqualifizierenden Abschluss führt, darf keine Sprachkenntnis gefordert werden, die über eine
mögliche schulische Ausbildung gemäß Absatz 1 hinausgeht.

(9) Die Ordnungen können bestimmen, dass eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber, die
keine Deutsche oder der kein Deutscher ist und nicht einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union angehört, über die Qualifikation nach den Absätzen 1 bis 7 hinaus ihre oder seine
Studierfähigkeit in einer besonderen Prüfung nachweisen muss. Bei Studienbewerberinnen und
Studienbewerbern mit einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung ist eine besondere Prüfung
nach Satz 1 nicht erforderlich.

(10) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass von der Qualifikation nach den Absätzen 1 bis
6, 8 und 9 ganz oder teilweise abgesehen werden kann, wenn Studienbewerberinnen oder
Studienbewerber eine studiengangbezogene besondere fachliche Eignung oder besondere
künstlerisch-gestalterische Begabung und eine den Anforderungen der Hochschule entsprechende
Allgemeinbildung nachweisen. Studierende mit einer Qualifikation gemäß Satz 1, denen die
Hochschule anhand von wenigstens der Hälfte aller in einem Studiengang geforderten Studien- und
Prüfungsleistungen den erfolgreichen Studienverlauf bescheinigt hat, dürfen ihr Studium an einer
anderen Hochschule desselben Typs und dort auch in einem verwandten Studiengang fortsetzen.



(11) Kenntnisse und Fähigkeiten, die für ein erfolgreiches Studium erforderlich sind, aber in anderer
Weise als durch ein Studium erworben wurden, können in einer besonderen Hochschulprüfung
(Einstufungsprüfung) nachgewiesen werden. Nach dem Ergebnis dieser Prüfung soll die Bewerberin
oder der Bewerber in einem entsprechenden Abschnitt des Studienganges zum Studium zugelassen
werden. Das Nähere regelt eine Prüfungsordnung, die für Studiengänge, die mit einer staatlichen
Prüfung abgeschlossen werden, im Einvernehmen mit den jeweils zuständigen Fachministerien
erlassen wird.

(12) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer
deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen die für ihren Studiengang erforderlichen
Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen. Das Nähere regelt eine Prüfungsordnung.
Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die einen Sprachkurs für den Hochschulzugang
besuchen wollen, um den Nachweis nach Satz 1 zu erbringen oder die eine Vorbereitung der
Hochschule auf die Feststellungsprüfung besuchen wollen, können bis zum Bestehen oder
endgültigen Nichtbestehen der jeweiligen Prüfung als Studierende eingeschrieben werden. Mit dem
Bestehen der Prüfung wird kein Anspruch auf Einschreibung in den Studiengang erworben. Die
Hochschule kann eine Vorbereitung nach Satz 3 auch auf privatrechtlicher Grundlage anbieten und
hierfür Entgelte erheben oder zur Durchführung der Vorbereitung mit Bildungseinrichtungen außerhalb
des Hochschulbereichs in privatrechtlicher Form zusammenarbeiten. Die Feststellungsprüfung kann
der Hochschule nach Maßgabe der von dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium zu
erlassenden Prüfungsordnung übertragen werden.



§ 50 HG - Einschreibungshindernisse

(1) Die Einschreibung ist außer im Falle der fehlenden Qualifikation oder fehlender Nachweise gemäß
§ 48 Abs. 1 zu versagen,

a) wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber in einem zulassungsbeschränkten
Studiengang nicht zugelassen ist;

b) wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber in dem gewählten Studiengang an einer

Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der Prüfungsordnung erforderliche
Prüfung endgültig nicht bestanden hat; dies gilt entsprechend für verwandte oder vergleichbare
Studiengänge, soweit dies in Prüfungsordnungen bestimmt ist.

(2) Die Einschreibung kann versagt werden, wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber

      a) durch Krankheit die Gesundheit anderer Hochschulmitglieder gefährden oder den
ordnungsgemäßen Studienbetrieb erheblich beeinträchtigen würde,

b) aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung unter
Betreuung steht,

      c) die für die Einschreibung vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet hat,

      d) den Nachweis über die Zahlung der zu entrichtenden Gebühren oder Beiträge nicht erbringt.

(3) Die Zulassung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die ein zeitlich begrenztes
Studium ohne abschließende Prüfung durchführen wollen, kann von der Hochschule abweichend von
Absatz 1 Buchstabe a) geregelt werden.



§ 51 HG - Exmatrikulation

(1) Eine Studierende oder ein Studierender ist zu exmatrikulieren, wenn

      a) sie oder er dies beantragt,

      b) die Einschreibung durch Zwang, arglistige Täuschung oder eine Straftat herbeigeführt wurde,

 c) sie oder er in dem Studiengang eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig
nicht bestanden hat oder zur Prüfung endgültig nicht mehr zugelassen werden kann,

 d) der Bescheid über die Zuweisung eines Studienplatzes während des Vergabeverfahrens von
der für die Zuweisung zuständigen Stelle zurückgenommen worden ist.

(2) Soweit nicht eine weitere Hochschulausbildung das Weiterbestehen der Einschreibung erfordert,
sind Studierende nach Aushändigung des Zeugnisses über den bestandenen Abschluss des
Studiengangs zum Ende des laufenden Semesters zu exmatrikulieren.

(3) Eine Studierende oder ein Studierender kann exmatrikuliert werden, wenn

a) nach der Einschreibung Tatsachen bekannt werden und noch fortbestehen oder eintreten, die
zur Versagung der Einschreibung hätten führen müssen oder die zur Versagung der
Einschreibung führen können,

b) sie oder er das Studium nicht aufnimmt oder sich nicht zurückmeldet, ohne beurlaubt worden zu
sein,

c) sie oder er die zu entrichtenden Gebühren oder Beiträge trotz Mahnung und Fristsetzung mit
Androhung der Maßnahme nicht entrichtet,

d) sie oder er die Erfüllung der Verpflichtungen nach dem Sozialgesetzbuch gegenüber der
zuständigen Krankenkasse nicht nachweist,

      e) ein Fall des § 63 Abs. 5 Satz 6 gegeben ist,

 f) sie oder er ihren oder seinen Anspruch auf Teilnahme an einer nach der Prüfungsordnung
erforderlichen Prüfung verloren hat,

      g) ihr oder sein Wohn- oder Aufenthaltsort nicht ermittelt werden kann.



§ 52 HG - Zweithörerinnen und Zweithörer, Gasthörerinnen und Gasthörer

(1) Eingeschriebene und nicht beurlaubte Studierende anderer Hochschulen können als
Zweithörerinnen oder Zweithörer mit der Berechtigung zum Besuch von Lehrveranstaltungen und zur
Ablegung Studien begleitender Prüfungen zugelassen werden. Die Hochschule kann nach Maßgabe
der Einschreibungsordnung die Zulassung von Zweithörerinnen oder Zweithörern unter den in § 59
genannten Voraussetzungen beschränken.

(2) Zweithörerinnen oder Zweithörer können bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 und
2 für das Studium eines weiteren Studienganges zugelassen werden. Die Zulassung zu mehreren
Studiengängen ist im Rahmen des § 77 Abs. 1 Satz 3 möglich. In den Fällen des § 77 Abs. 1 Satz 3
ist die Zulassung zum Studium des gemeinsamen Studienganges nach Maßgabe der
Hochschulvereinbarung auch bei der Hochschule von Amts wegen zulässig, bei der die Studierenden
nicht eingeschrieben sind.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die an einer Hochschule einzelne Lehrveranstaltungen besuchen
wollen, können als Gasthörerinnen oder Gasthörer oder zur Weiterbildung auch auf privatrechtlicher
Grundlage im Rahmen der vorhandenen Studienmöglichkeiten zugelassen werden. Der Nachweis der
Qualifikation nach § 49 ist nicht erforderlich. § 50 Abs. 2 gilt entsprechend. Von den Fällen der
Teilnahme an Weiterbildung im Sinne des § 62 Abs. 3 Satz 1 abgesehen, sind Gasthörerinnen und
Gasthörer nicht berechtigt, Prüfungen abzulegen. § 62 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 62 HG - Wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung

(1) Die Hochschulen bieten zur wissenschaftlichen oder künstlerischen Vertiefung und Ergänzung
berufspraktischer Erfahrungen Weiterbildung in der Form des weiterbildenden Studiums und des
weiterbildenden Masterstudienganges an. An Weiterbildung kann teilnehmen, wer ein
Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen oder die erforderliche Eignung im Beruf erworben hat.
Das Weiterbildungsangebot ist mit den übrigen Lehrveranstaltungen abzustimmen und soll
berufspraktische Erfahrungen einbeziehen. Die Hochschule regelt die Voraussetzungen und das
Verfahren des Zugangs und der Zulassung. Sie kann die Zulassung insbesondere beschränken, wenn
wegen der Aufnahmefähigkeit oder der Art oder des Zwecks der Weiterbildung eine Begrenzung der
Teilnehmerzahl erforderlich ist.

(2) Wird die Weiterbildung in öffentlich-rechtlicher Weise angeboten, sind die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an der Weiterbildung Gasthörerinnen und Gasthörer. Die Hochschule kann Weiterbildung
auch auf privatrechtlicher Grundlage anbieten oder mit Einrichtungen der Weiterbildung außerhalb des
Hochschulbereichs in privatrechtlicher Form zusammenarbeiten.

(3) Ein weiterbildender Masterstudiengang ist ein Studiengang, der neben der Qualifikation nach § 49
das besondere Eignungserfordernis eines einschlägigen berufsqualifizierenden Studienabschlusses
und das besondere Eignungserfordernis einer einschlägigen Berufserfahrung voraussetzt. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des weiterbildenden Studiums erhalten Weiterbildungszertifikate.
Das Nähere regelt die Prüfungsordnung.

(4) Für die Inanspruchnahme öffentlich-rechtlich erbrachter Weiterbildungsangebote sind
kostendeckende Gebühren festzusetzen und bei privatrechtlichen Weiterbildungsangeboten Entgelte
zu erheben. Mitgliedern der Hochschule, die Aufgaben in der Weiterbildung übernehmen, kann dies
nach Maßgabe der §§ 39 Abs. 3, 42 Abs. 1 Satz 4, 44 Abs. 2 Satz 2 vergütet werden.


